
1. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung 
des Kreises Mettmann vom .......... 

 
Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 646), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 19 des Gesetzes vom 5.4.2005 (GV NRW S. 306) und der §§ 1, 2, 4 und 5 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28.4.2005 
(GV NRW S. 488), hat der Kreistag des Kreises Mettmann am 29.03.2007 folgende 
1. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung vom 31.10.2002 (Abl. 
ME vom 30.11.2002, S. 110) beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
 

Gebührentarif 
(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung vom 31.10.2002) 

 
 

Tarif- 
Nr.: 

Gegenstand: Gebühr 
in Euro: 

A Alle Dienststellen  
1. Für schriftliche Auskünfte, soweit nicht nach anderen Vorschrif-

ten eine Gebühr oder Gebührenfreiheit vorgeschrieben ist, für 
die schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung 
sowie für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeichnisse, 
Listen, Rechnungen, Zeichnungen und dergleichen wird die 
Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben. 
Die Gebühr beträgt für jede angefangene 1/2 Std.: 15,00

2. Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Ausnahmebewilli-
gungen, Bescheinigungen und Zeugnisse, soweit nicht nach 
anderen Vorschriften eine Gebühr oder Gebührenfreiheit vorge-
schrieben ist, 
für jede angefangene 1/2 Std.: 20,00

3. Gutachten und gutachterliche Stellungnahmen; 
Bemessungsgrundlage: 
Verkehrswert des Gegenstandes, mit dem sich das Gutachten 
befasst, 
mindestens jedoch je angefangene Stunde der Inanspruch-
nahme: 

2 v.H. des 
Wertes 

50,00
4. Für die Erteilung von Vorrangseinräumungen, Löschungsbewil-

ligungen, Freigabeerklärungen sowie sonstige Erklärungen für 
das Grundbuch: 
Für die Erteilung von Zweitausfertigungen vorstehender Erklä-
rungen: 

20,00

12,00
5. Beglaubigung 

a) von Unterschriften oder Handzeichen: 
b) von Abschriften, Auszügen, Ablichtungen, Zeichnungen, 

Zeugnissen, Plänen für jede Seite: 
c) von Zeugnissen anlässlich der Bewerbung für Schü-

ler/innen: 

2,50

2,50
gebühren- 
frei 



6. Abgabe von Druckstücken oder Vervielfältigungen kreisrechtli-
cher Vorschriften 
für jede angefangene Seite: 
Mindestgebühr: 
für die Kreisrechtssammlung: 
für den Jahresbericht des Amtes f. Verbraucherschutz (ausge-
nommen f. Institute deren Berichte der Kreis kostenfrei erhält): 

 
 

0,50
2,00

15,00

10,00
7. Für die Erstellung von Ablichtungen (Personal- und Sachkos-

ten) bis zum Format DIN A 4 
für jede Seite: 
bei größerem Format für jede Seite: 

0,20
0,40

8. Für Amtshandlungen, für die keine andere Tarifstelle vorgese-
hen ist und die nicht einem vom Kreis wahrzunehmenden be-
sonderen öffentlichen Interesse dienen, beträgt die Gebühr: 

15,00
bis

500,00
9. Abgabe von Leistungsverzeichnissen bei öffentlichen Aus-

schreibungen pro Seite 0,17
10. Bereitstellung von Dateien per Email oder Datenträger 

je angefangene 10 Minuten 6,50
B Prüfungsamt  

11. Die Gebühr für Prüfungen bei Zweckverbänden, Unternehmen, 
Einrichtungen, Gesellschaften, Vereinen und dgl., die das 
Rechnungsprüfungsamt des Kreises mit Prüfungstätigkeiten 
beauftragt haben, für jede angefangene Prüfungsstunde: 
(Bei der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben des Kreises ent-
stehen keine Gebühren) 

67,00

C Straßenverkehrsamt  
12. Auskünfte über verkehrs- und signaltechnische Maßnahmen je 

angefangene 1/2 Std.: 26,00
D Vermessungs- und Katasteramt  

13. Gebühren des Vermessungs- und Katasteramtes für freiwillige 
Leistungen 

 

13.1 
 
 
 
 
 

Für reproduktionstechnische Arbeiten, soweit sie nicht nach der  
Gebührenordnung für die Vermessungs- und Katasterbehörden 
In Nordrhein-Westfalen vom 21.01.2002 (SGV NRW 7134) in 
der jeweils geltenden Fassung abzurechnen sind, werden die 
Gebühren nach der zur Zeit geltenden Preisliste für die digitale 
Reproduktion erhoben. 

13.2 Bei der Nutzung von kommunalen Geodaten erfolgt die Ab-
rechnung nach den vom Arbeitskreis Regionale Kartographie 
erarbeiteten „Einheitlichen Richtlinien für die Erteilung von Nut-
zungsrechten an kommunalen Geodaten (ER-Kom)“ in der je-
weils gültigen Fassung. 

13.3 Beim Vertrieb von analogen kartographischen Erzeugnissen 
des Kreises Mettmann richten sich die Preise und die Rabatt-
sätze nach dem Kartenverzeichnis im Kundenzentrum des Ver-
messungs- und Katasteramtes in der jeweils aktuellen Fassung 

E Regiebetrieb Gebäude und Straßen  
14. Erteilung von Erlaubnissen für Sondernutzungen an Kreisstra-

ßen außerhalb der Ortsdurchfahrten. Zufahrten (Neuanlage 
oder wesentliche Änderungen des Zustandes oder der Ver-
kehrsbedeutung). 



  
14.1 von land-, forstwirtschaftlich, gärtnerisch und sonstigen nicht 

gewerblich genutzten Grundstücken: 
15,00

bis 100,00
14.2 von bebauten oder in der Bebauung befindlichen, für Wohn-

zwecke bestimmten Grundstücken bis 5 Wohneinheiten: 
bei mehr als 5 Wohneinheiten - je Wohneinheit: 
höchstens insgesamt: 

38,00
8,00

120,00
14.3 von gewerblich genutzten Grundstücken, z.B. Tankstellen, In-

dustriewerken, Lagerplätzen, Kiesgruben, Steinbrüchen, Gärt-
nereien, Lehmgruben, Gaststätten, je nach Art und Intensität 
der Nutzung: 

35,00
bis

260,00
14.4 Zugänge von gewerblich genutzten Grundstücken: 15,00

bis 160,00
15. Erteilung von Genehmigungen für bauliche Anlagen 
15.1 Zulassung von Ausnahmen in Anbauverfahren gem. § 25 Abs. 

6 StrWG NRW: 
je angefangene 500 Euro Rohbausumme: 

15,00
bis 100,00

1,00
15.2 Sonstige Genehmigungen, Amtshandlungen und Leistungen 

des Amtes für Straßen- und Hochbau (z.B. gem. § 25 Abs. 4 
StrWG NRW): 
je angefangene 500 Euro Rohbausumme: 

15,00
bis

100,00
1,00

15.3 Genehmigungen für Hinweisschilder (nicht gewerblich): 15,00
15.4 Genehmigungen für Hinweisschilder (gewerblich): 60,00
15.5 Genehmigungen für Masten, Pfosten, Spiegel: 15,00
15.6 Genehmigungen für Wartehallen: 15,00
15.7 vorübergehende Aufstellung von Gerüsten, Bauzäunen, Lage-

rung von Materialien etc. 
von 1 Woche bis 2 Monate: 
für jeden weiteren Monat: 

15,00
10,00

16. Genehmigungen für besondere Veranstaltungen (§29 StVO), 
wenn Verkehrsbeschränkungen erforderlich werden, 
je Veranstaltung pro Tag: 130,00

17. Erteilung von Zustimmungen gem. § 50 Abs. 3 Telekommunika-
tionsgesetz und andere Verwaltungsleistungen: 

32,00 bis
2.500,00

F Kreisarchiv  
18. Nachforschungen, Auskünfte, Übersetzungen u.ä. sowie tech-

nische Hilfen je angefangene 1/2 Stunde: 20,00
18.1 Verwertungsrechte je Seite bzw. Einzelstück; für das Recht der 

einmaligen Veröffentlichung je nach Auflage  
- bis   2.000 Exemplare: 
- bis 10.000 Exemplare: 
- je weitere angefangene 10.000 Exemplare: 
- bis zu einem Höchstsatz von: 

30,00
60,00
30,00

250,00
18.2 Für das Recht der sonstigen Verwertung je Seite bzw. Einzel-

stück (nach Verwendungsart): 
5,00

bis 60,00
G Amt für Landschaftspflege, Wasser- und Abfallwirtschaft  

19. 1 Textexemplar des Landschaftsplanes: 12,00
19.1 1 farbige Übersichtskarte des Landschaftsplanes  

im Maßstab 1 : 10.000: 12,00
19.2 1 kompletter Kartensatz (12 Einzelkarten) 



zusammen mit dem Textband: 130,00
19.3 CD Landschaftsplan 10,00
19.4 Digitale Vektordaten des Landschaftsplanes: 80,00
19.5 Digitale Vektordaten des Biotoptypenkatasters: 225,00
20. Altlastenkataster 
20.1 Auskunft aus dem Altlastenkataster, je Auszug: 30,00
20.2 Altlastenkataster, je kreisangehörige Stadt und Exemplar: 40,00
20.3 Altlastenkataster für das Kreisgebiet, je Exemplar: 200,00

 
 
 
 

Artikel II 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für 
den Kreis Mettmann in Kraft. 
 



STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Anlage 1

gesamt davon
ME-BIT

1 2 3 4 5 6 7
B7 1,0 0,0 1,0 1,0
B5 1,0 0,0 1,0 1,0
B2 4,0 0,0 4,0 4,0
A16 6,0 1,0 7,0 6,0
A15 11,0 0,0 10,0 10,0
A14 12,7 0,0 19,0 12,7
A13 8,8 0,0 14,0 8,7
A13S 12,0 1,0 15,0 12,0
A12 38,0 4,0 34,0 37,0
A11 71,1 8,5 71,0 63,7
A10 58,4 0,0 63,0 54,0
A9 5,0 0,0 11,0 5,0
A9S 13,9 1,0 14,0 13,3
A8 34,4 0,0 30,0 31,6
A7 11,0 0,0 23,0 10,8
A6 1,0 0,0 0,0 1,0

Insgesamt 289,3 15,5 317,0 271,8

Gehobener Dienst

besetzte Stellen
am 30.06.2006 Erläuterungen

Mittlerer Dienst

Wahlbeamte

Höherer Dienst

Stellen 2006Laufbahngruppe Besoldungs-
gruppe

Zahl der Stellen 2007



STELLENPLAN
Teil B: Tarifbeschäftigte

Anlage 2

1 2 3 4 5
15 11,4 8,0 10,9
14 5,6 11,0 5,6
13 13,8 51,0 12,3
12 43,4 39,0 43,5
11 49,5 28,0 49,2
10 29,3 46,0 27,9
9 71,7 131,0 65,7
8 161,3 52,0 151,9
7 7,6 13,0 7,4
6 169,7 158,0 157,1
5 44,1 45,0 43,5
4 0,6 1,0 0,6
3 11,2 8,0 8,4
2 4,3 6,0 4,3
Fleischbeschau 1,2 0,0 0,8
Insgesamt 624,7 597,0 589,1

ErläuterungenStellen 2006Entgeltgruppe Zahl der Stellen 
2007

besetzte Stellen
am 30.06.2006



STELLENÜBERSICHT
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Anlage 3

Amtsbezeichnung Besoldungs-
gruppe

Zahl der
Beamtinnen/Beamte

z.A. 2007

Zahl der
Beamtinnen/Beamte

z.A. 2006

Zahl der
Beamtinnen/Beamte
z.A. am 30.06.2006

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6

Ratinnen z.A.
Räte z.A. A13 0 0 0

Inspekorinnen z.A. 
Inspektoren z.A. A9 9 10 9

Sekretärinnen z.A. 
Sekretäre z.A. A6 3 5 2

Insgesamt 12 15 11



STELLENÜBERSICHT
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Anlage 4

1 2 3 4 5

Inspektoranwärterinnen
Inspektoranwärter Anwärtergrundbetrag 11 11

Sekretäranwärterinnen
Sekretäranwärter Anwärtergrundbetrag 3 3

Auszubildende Ausbildungsvergütung 14 17

Berufspratikantinnen
Berufspraktikanten Praktikantenvergütung 3 3

Zivildienstleistende
Freiwilliges soziales Jahr Sold / Taschengeld 39 29

Freiwilliges ökologisches Jahr Taschengeld 2 2

Insgesamt 72 65

Die Anzahl der tatsächlich 
vorzusehenden Ausbildungsplätze für 
2007 kann sich aufgrund der 
Ergebnisse der Beratungen zum 
Haushaltsplan noch erhöhen .

Erläuterungenvorgesehen für 
2007Amtsbezeichnung Art der Vergütung beschäftigt am 

01.10.2006



































































































Anlage 4

Richtlinien des Kreises Mettmann 
zur Förderung von Schülerinnen- und Schülerprojekten 

 
1. Ziele der Maßnahmen 

 
Projekte für Schülerinnen sollen dazu beitragen, 

 die Wahrnehmungsfähigkeit hinsichtlich der Rolle der Frau in der Gesellschaft zu  
fördern, 

 eigene Defizite und Stärken zu analysieren und selbstbewusstes Handeln zu fördern, 
 das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl als Mädchen zu stärken 
 das Vertrauen in die eigene Wahrnehmungsfähigkeit zu fördern, 
 die Fähigkeit zu entwickeln, in Konfliktsituationen zu den eigenen Bedürfnissen zu 

stehen und die eigenen Interessen zu vertreten, 
 ein positives Verhältnis zum eigenen Körper zu entwickeln,   
 die Befähigung, sich von Erwartungen anderer abzugrenzen, 
 den Wert der Beziehungs- und sozialer Fähigkeiten zu begreifen, 
 körperliche Angriffe abzuwehren, 
 das Berufswahlspektrum zu erweitern. 

 
Weiter können PC-Schulungen und Projekte, z.B. zum Thema „Essstörungen und Mager-
sucht“ sowie Mädchenaktionstage bezuschusst werden. 
 
 

Projekte für Schüler sollen dazu beitragen, 
 die soziale Kompetenz zu fördern 
 ein angemessenes, realistisches Selbstvertrauen zu entwickeln, 
 die Fähigkeit zu entwickeln, über Gefühle und Probleme offen zu sprechen, 
 die Wertschätzung des anderen Geschlechts zu fördern, 
 von Männer- und Machoklischees abzurücken, 
 „weiche“ (eher weibliche) Persönlichkeitsanteile zu fördern, 
 den Kontakt und die Geborgenheit untereinander zu fördern, 
 die Fähigkeit zu entwickeln, die eigenen Schwächen, Unsicherheiten und Ängste an-

zunehmen, um Hilfe zu bitten und Hilfe annehmen zu können, 
 die Fähigkeit zu entwickeln, sich in Konflikten in den Streitpartner/die Streitpartnerin 

einfühlen zu können und Alternativen zu lauten und aggressiven Strategien zu erler-
nen (Antiaggressionstraining, Gewaltdeeskalation), 

 die eigenen und die Grenzen anderer zu erkennen und zu akzeptieren. 
 
Des Weiteren können Jungenprojekttage, z.B. zum Thema Suchtverhalten gefördert 
werden. 
 

2. Zielgruppen 
Die Projekte richten sich an Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe und müssen die 
unter 1. genannten Ziele verfolgen. Die Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit 
zwischen Schulen, Jugendeinrichtungen, den Trainerinnen und Trainern entwickelt und 
durch die örtlichen Gleichstellungsstellen und die Gleichstellungsstelle des Kreises un-
terstützt. Aufgrund der unterschiedlichen Ansätze sind die Projekte getrennt nach Ge-
schlecht durchzuführen. Mädchenarbeit soll durch Trainerinnen, Jungenarbeit durch 
Trainer geleitet werden. 
 

3. Antragsverfahren 
Anträge können gestellt werden von Förderschulen, weiterführenden Schulen, Berufskol-
legs und Jugendeinrichtungen und von Einrichtungen, die Jugendarbeit leisten. Die An-
träge sind  
über die zuständigen Gleichstellungsstellen der Städte an die Gleichstellungsstelle des 
Kreises zu richten. 
 



In Rundschreiben zu Beginn des Schuljahres weisen Gleichstellungsstelle und Schulamt 
des Kreises auf die Fördermöglichkeit von Schülerinnen- und Schülerprojekte hin. 
 
Es können Anträge für folgende Maßnahmen gestellt werden: 
 
für Mädchen: 
a) Erweiterung des Berufswahlspektrums, 
b) Computerkurse, 
c) WenDo-/ Selbstverteidigungskurse, 
d) Kurse zur Vorbeugung von Essstörungen und Magersucht, 
e) Mädchenprojekttage. 
 
für Jungen: 
a) Kurse zum Training der sozialen Kompetenz,  
b) Antiaggressionstraining, Kurse zur Gewaltdeeskalation, 
c) Kurse zur Prävention von Suchtverhalten.  
 
Die Maßnahmen können nur gefördert werden, wenn sie inhaltlich auf die unter 1. ge-
nannten Ziele ausgerichtet sind. Dabei ist es nicht notwendig, dass alle Ziele gleichzeitig 
abgedeckt werden. 
Antragsformulare auf finanzielle Unterstützung stellt die Gleichstellungsstelle des Kreises 
bereit. 
Mit der Antragstellung ist eine Projektbeschreibung zur Erläuterung der Maßnahme und 
ihrer Ziele mit Angabe der zu erwartenden Kosten einzureichen. 
 

4. Berichtspflicht 
Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises informiert den Kreisausschuss jeweils im 
Rahmen der Haushaltsplanberatungen über die im abgelaufenen Geschäftsjahr gewähr-
ten Zuschüsse. 

 
5. Höhe der Förderung 

Es können Zuschüsse zu den tatsächlich entstandenen Kosten bis zu einer Höhe von  
1.700 EUR für ein Projekt gewährt werden, sofern es nicht anderweitig gefördert wird. 

 
6. Bewilligung der Fördermittel und Verwendungsnachweise 

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt durch die Gleichstellungsstelle des Kreises im 
Rahmen des zur Verfügung stehenden Etats. Die Gleichstellungsstellen der ka-Städte 
erhalten  
eine Kopie des Bewilligungsbescheides. Die Verwendung der Zuschüsse ist unmittelbar 
nach Abschluss der Maßnahme nachzuweisen. Erst nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises bei der Gleichstellungsstelle des Kreises können die Zuschüsse ausgezahlt 
werden. 
 

7. Rückmeldung 
Die Zuschussempfänger/innen haben auf Anforderung die Ergebnisse der Maßnahmen 
(Dokumentation, Arbeitsergebnisse etc.) der Gleichstellungsstelle des Kreises zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
8. Inkrafttreten 

Die geänderten Richtlinien des Kreises Mettmann zur Förderung von Schülerinnen- und 
Schülerprojekten gelten ab dem 01.07.2007. Gleichzeitig treten die Richtlinien des Krei-
ses Mettmann zur Förderung von Schülerinnenprojekten vom 01.01.2002 außer Kraft. 

 
 



           Anlage 
 
 
 
 

Verordnung 
zur Aufhebung der Verordnung über die Öffnungszeiten 

für den Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 
 

 
 
Aufgrund der §§ 25 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbe-
hörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV NRW S. 274), wird von dem Kreis 
Mettmann als Kreisordnungsbehörde gemäß Beschluss des Kreistages vom 
29.03.2007 für das Kreisgebiet Mettmann folgende Verordnung erlassen:  
 
 

§ 1 
 
Die Verordnung über die Öffnungszeiten für den Verkauf bestimmter Waren an Sonn- 
und Feiertagen vom 16.07.1997 wird aufgehoben. 
 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Verkündung im Amtsblatt des 
Kreises Mettmann in Kraft. 
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